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Die Ausbildung für den Elektrodienst aus der Sicht der Feuerwehr
Von W. Mumenthaler

Die nachfolgenden Ausführungen über das Reglement für
den Elektrodienst umfassen den Bereich der Ausbildung der
Feuerwehr-Elektriker (EA), die Zusammenarbeit energieliefernder

Werke mit der Feuerwehr, wie auch kurze Hinweise auf die
Rechtsgrundlagen und die Gefahren der Elektrizität im
Feuerwehrdienst.

1. Einleitung
Die nachfolgenden Ausführungen sollen in groben Zügen

aufzeigen, wie die Ausbildung der Elektroabteilung der
Feuerwehr (EA), die Zusammenarbeit energieliefernder
Werke-Feuerwehr und kantonaler Gebäudeversicherungen
erfolgen sollte, um nach bestem Wissen und Gewissen
Unfälle und Betriebsstörungen in elektrischen Anlagen nach

Möglichkeit zu verhindern.

2. Rechtsgrundlagen
In den Vorschriften des Bundes wird gesagt: «Soweit

Freileitungen das überbaute Gebiet von Ortschaften berühren,

haben die Starkstromunternehmungen mit den Ortsbehörden

dafür zu sorgen, dass bei der Feuerwehr Leute
eingeteilt werden, die mit den einschlägigen Bestimmungen
vertraut sind.»

Im weitern müssen auch noch die Kantons- und
Gemeindevorschriften beachtet werden, die aber von der
Gesetzgebung her wenig voneinander abweichen können.

3. Die Ausbildung und Aufgaben der EA

Die praktische Ausbildung der EA wird in der Regel in
den kantonalen Gesetzen oder Richtlinien festgehalten. Vielfach

erfolgt für die Ausbildung eine enge Zusammenarbeit
Elektrizitätswerke-Gebäudeversicherungen. In kantonalen
Kursen werden die EA-Feute von Spezialinstruktoren oder
von Fachleuten der Werke nach den Bestimmungen des

Elektroreglementes instruiert.

a) Einführungskurse für neu in die EA eintretende Feute
b) Kurse für Chefs der Elektro-Abteilung
c) Wiederholungskurse für EA-Chefs

Was bei den praktischen Arbeiten im Detail geübt werden

muss, ist im Elektroreglement Teil B «Richtlinien für
die praktische Tätigkeit» genau umschrieben.

In erster Finie hat die EA, sei es im Brand- wie im
Übungsfall, dafür zu sorgen, dass bei allen Arbeiten der
Feuerwehr Elektrounfälle und Betriebsstörungen in den
elektrischen Verteilnetzen vermieden werden. Bei Unfällen müssen

sie auch in der Tage sein, eine sachgemässe Rettung
vorzunehmen, ohne sich selber zu gefährden.

Um diesen Forderungen zu genügen, muss die EA auch
mit dem richtigen Material ausgerüstet sein.

Die EA muss aus mindestens 3 ausgebildeten Feuten
bestehen. Je nach der Struktur und Ausdehnung der örtlichen

Netze muss die Anzahl der EA-Eeute erhöht werden.
Da allgemein für die Rekrutierung immer weniger Fachleute

zur Verfügung stehen und die elektrischen Anlagen
immer grössere Anforderungen an die Leute stellen, dürfen
auch andere absolut zuverlässige Personen in die EA
eingeteilt werden. Die Vorschläge, wer in die EA eingeteilt

Cet article traite du Règlement de service pour électriciens,
et notamment de la formation des électriciens de sapeurs-pompiers

et de la collaboration entre distributeurs d'électricité et
corps de sapeurs-pompiers. Les bases juridiques et les dangers y
sont aussi brièvement abordés.

wird, müssen vom Feuerwehrkommando dem zuständigen
Werk zur Begutachtung vorgelegt werden.

Der Ausbildung der EA-Chefs oder -Stellvertreter muss
grösste Aufmerksamkeit geschenkt werden und der Schwerpunkt

ist auf den praktischen Unterricht zu legen.
Instruktoren oder Klassenlehrer, die für die Ausbildung

der EA verantwortlich sind, sollten nebst den elektrotechnischen

Kenntnissen auch nach Möglichkeit brandtaktische
Kenntnisse mitbringen. So werden bei Übungen nicht Masten

oder Ständer bestiegen und Verankerungen angebracht,
die bei den gleichen Objekten im Brandfall gar nicht mehr
möglich sind.

4. Aufgaben und Verantwortung des energieliefernden
Werkes für die Ausbildung der EA

Das Werk muss EA-Chefs und -Stellvertreter über die

Verteilanlagen orientieren; es soll gezeigt werden, wie, wo
und was für Schaltungen von der EA im Brandfall gemacht
werden dürfen. Um das zu erreichen sind Netzbegehungen
unumgänglich. Im örtlichen Verteilnetz sind auf die
wichtigsten Punkte hinzuweisen.

Es gibt Werke, die der Auffassung sind, dass bei einem

um die Uhr funktionierenden Pikettdienst des Werkes die

EA praktisch überflüssig sei. Diese Auffassung kann aber

nur bei städtischen Werken oder bei Werken in grösseren
Ortschaften vertreten werden, wo distanzmässig alles nahe
beieinander liegt und grösstenteils verkabelt ist.

Wo auf eine EA verzichtet werden kann, ist jeweils mit
dem zuständigen kantonalen Feuerwehrinspektorat
abzusprechen. Die Alarmierung des Pikettdienstes durch Polizei
oder Feuerwehr muss dann jederzeit gewährleistet sein.

Das Werk muss in der Instruktion der EA dringend darauf

aufmerksam machen, dass ihnen im Brandfall
unverzüglich Meldung erstattet wird.

Das Werk hat den EA-Chefs Einsicht in Netzpläne und
Schaltschemata zu gewähren.

Die EA muss Zutrittt haben zu den Schaltstellen, wo
Schaltungen vorgenommen werden dürfen.

Der EA sind für den praktischen Dienst Leitungen und

Anlagen zur Verfügung zu stellen. Wenn für Übungen
Leitungen abgeschaltet werden müssen, ist dies rechtzeitig mit
dem Werk abzusprechen, damit nicht unnötigerweise durch
Drittpersonen Pikettmonteure wegen Stromausfall ausrük-
ken müssen.

Werkeigene Leute haben sich im Brandfall immer beim
Einsatzleiter der Feuerwehr zu melden, damit die Koordination

Elektriker-Feuerwehr jederzeit gewährleistet ist.
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